
MITGLIEDSANTRAG 
Schwimmgemeinschaft " Einheit" Rathenow e.V.
Schwimmhalle, Bruno-Baum-Ring in 14712 Rathenow - Telefon 03385/496524

Name: Geburtsdatum:

Vorname: Tätigkeit:

Straße: Telefon:

PLZ, Ort: E-Mail:

Familienmitgliedschaft 1. Grades besteht zum Mitglied

ersucht um Aufnahme als Mitglied bei der SG "Einheit" Rathenow.
Mit Unterzeichnung des Antrages erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins an.

Eintrittsdatum: Unterschrift:

Ermächtigung zum Einzug von fälligen Forderungen mittels Lastschrift
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die u.g. fälligen Forderungen mittels Lastschrift einzuziehen.

Name des Vereinsmitgliedes:
wenn nicht übereinstimmend
Name des Kontoinhabers

Anschrift:

Name des Geldinstitutes:

Kontonummer: Bankleitzahl:

   Aufnahmegebühr    Mitgliedsbeitrag

   Erstregistrierung/Lizenzgebühr (Umlage)
    wird nur nach Absprache mit dem sportl. Leiter eingezogen

Wenn mein/unser *) Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstitutes (s.o.) keine Verpflichtung zur Einlösung.

_______________________, den__________________ Unterschrift: _________________________
Kontoinhaber

Zur Zeit gültige Gebühren, Beiträge, Umlagen und Fälligkeiten (beschlossen durch die Mitgliederversammlung am 20.11.2007)
Aufnahmegebühr (einmalig): 15,00 Euro
Mitgliedsbeitrag (halbjährlich):
   Schüler*: 57,00 Euro
   Erwachsene (ab AK 18): 90,00 Euro
Nachlass (pro Person bei Familienmitgliedern ersten Grades vom o.g. Mitgliedsbeitrag) 6,00 Euro

 * Bei Schülern ab AK 18 gilt der Schülerbeitrag nur, wenn zum Zeitpunkt der Fälligkeit eine
   aktuelle Schulbescheinigung vorliegt.
Arbeitsstunden bzw. € je nicht geleistete Arbeitsstunde pro Kalenderjahr für jedes aktive Mitglied ab AK 16 5 h bzw. 5 € je h

Umlage für Wettkampfteilnahme
   Erstregistrierung 10,00 Euro
   Lizenzgebühr 12,00 Euro

Mahngebühr 3 €/Mahnung

Der halbjähriche Mitgliedsbeitrag ist jeweils am 01.01. und 01.07. des laufenden Kalenderjahres fällig. Bei Eintritt innerhalb des Halbjahres ist 
Aufnahmegebühr und der 1. Mitgliedsbeitrag innerhalb von einem Monat ab Eintrittsdatum fällig.
Auch bei Eintritt bzw. Austritt innerhalb des Kalenderhalbjahres ist der volle Halbjahresbeitrag zu entrichten.

Die fälligen Forderungen werden mittels Lastschrift eingezogen. Der Kontoinhaber hat für eine ausreichende Kontodeckung zu sorgen, bzw.
Veränderungen unverzüglich mitzuteilen. Sollte das kontoführende Geldinstitut dem Lastschriftauftrag nicht entsprechen, sind die anfallenden 
Kosten vom Kontoinhaber zu tragen. 



Der Austritt aus dem Verein kann nur halbjährlich, jeweils zum 30.06. bzw. 31.12., erfolgen und muß dem Verein schriftlich mitgeteilt werden.



    wird nur nach Absprache mit dem sportl. Leiter eingezogen

Unterschrift: _________________________

Der halbjähriche Mitgliedsbeitrag ist jeweils am 01.01. und 01.07. des laufenden Kalenderjahres fällig. Bei Eintritt innerhalb des Halbjahres ist 

Veränderungen unverzüglich mitzuteilen. Sollte das kontoführende Geldinstitut dem Lastschriftauftrag nicht entsprechen, sind die anfallenden 




